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Frauenstimmtecht: Die Vorentscheidung 
Morgen Sonntag findet in der Schweiz die Volksabstimmung über die Einführung des Frauenstimmrechtes auf Bundesebene statt 

„ Wann haben Sie 
Ihrer Frau das (etztemalBlumen 

geschenkt 
C ... 

Am2£.un4am2l. Februar haben Sie Geiegenhett cfazu. 

Regierungssi tzung 
Die Beschlüsse vom Mittwoch 

Die Fürstliche Regierung hat  in ihrer Sitzung 
vom 3. Februar 1971 unter anderem folgende 
Geschäfte behandelt: 
• Die Regierung beschloss die Schaffung einer 
provisorischen Lehrerstelle an der  Volksschule 
in Planken. 
• Die Regierung stimmt einer Neuregelung für 
die Entschädigung der Kindergärtnerinnen für 
Weiterbildungskurse zu. 
• Die Vereinbarung über  den Besuch st. gal
lischer Berufsschulen durch Lehrlinge aus dem 
Fürstentum Liechtenstein zwischen der Fürst
lichen Regierung und dem Erziehungsdeparte-

| ment des Kantons St. Gallen wird genehmigt. 
, • Der Verordnungsentwurf zum Gesetz über 
die Rechtsanwälte, Rechtsagei)ten, Treuhänder, 

| Vermögensverwalter, Buchprüfer, Finanzbera-
Uer, Wirtschaftsberater und Steuerberater (Ver-
jbot  aufdringlich wirkender Empfehlung) wird 
[zur Vernehmlassung versandt. 
I • Die Regierung beschliesst eine Verordnung 
[über die Erhebung von  Gebühren durch das 
I Passbüro. 

* 

• Subventionszusicherungen: Schaan: 30 Pro-
jzent für Feuerwehrdepot und 15 Prozent für 
t Werkhof — Schaan: 30 Prozent für Kindergar
ten Pardiel — Schaan: 30 Prozent für Freizeit
sporthaus Dux — Balzers: 40 Prozent für Stras-

. senbeleuchtung Gängle — Ruggell: 40 Prozent 
für Strassenbeleuchtung Giessenstrasse — Trie-
sen: 40 Prozent für Strassenbeleuchtung Meier
hofstrasse — Eschen: 30 Prozent für Kinder
spielplatz beim Kindergarten. 

Privatkonto 
plus 
SWISS CHEQUE 
führen zur 

Was eine grosse Zahl v o n  schweizerischen 
Kantonen und Gemeinden für ihren Bereich 
bereits eingeführt haben, soll morgen Sonntag 
auch gesamtschweizerisch verwirklicht werden: 
die Einführung des  Stimm- und Wahlrechtes 
für die Frau. Beobachter der  politischen Sze
nerie in der Schweiz und prominente Politiker 
der Eidgenossenschaft rechnen kurz vor  der  
Volksbefragung mit einer Annahme des Frauen
stimmrechtes, die bekanntlich zweimal erfolgen 
muss: durch die Mehrheit der  Stimmen und die 
Mehrheit der  Stände (Kantone). 

Während man angesichts des Stimmenpoten-
tials in den grösseren Städten der Schweiz fest 
damit rechnet, dass sich die überwiegende 
Mehrheit der  Stimmbürger auf gesamtschweize
rischer Ebene für die Annahme des Frauen
stimmrechtes entscheiden werden, liessen sich 
hinsichtlich des notwendigen Ständemehrs auch 
skeptische bis pessimistische Stimmen hören. 

So wird befürchtet, dass vor  allem in den  
Kantonen der Ostschweiz, die das Frauenstimm
recht auf kantonaler Ebene schon mehr als ein
mal verworfen haben, auch bei der morgigen 
Abstimmung keine Mehrheit für die Annahme 
Zustandekommen wird. 

Wenn man annimmt, dass beispielsweise in 
den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Schaffhausen, 
in den beiden Appenzells, in Graubünden und 
möglicherweise in einem der innerschweize
rischen Kantone die Mehrheit der Stimmbürger 
ablehnt, so würde das ein allfällig positives 
Gesamtergebnis allerdings noch nicht beein
flussen können. Von den 25 Ständen (ein
schliesslich der  Halbkantone) müssten immer
hin mehr als die Hälfte ablehnen, um die zu er
wartende Stimmenmehrheit aufzufangen. 

Die verantwortlichen politischen Kreise un
seres Nachbarlandes sehen der  morgigen Ab
stimmung mit Spannung entgegen. Eine Ableh
nung des Frauenstimmrechts-Postulates auf 
Bundesebene würde die Schweiz im Hinblick 
auf die europäischen Integrationsfragen mit
unter in heikle, j a  peinliche Situationen brin
gen. Im Gegensatz zu den meist gefühlsmässig 
gelagerten Argumenten der  Frauenstimmrechts-
Gegner, die sich auf Traditionen und nur 
schwer beweisbare Thesen von der «Frau am 
Herd» abstützen, geht es  für die Schweiz mor
gen um weit mehr als das. Es geht u m  eine 
hochpolitische Frage, die für das Ansehen des 

Heilpädagogisches Zentrum 
Zum weiteren Ausbau der Heilpädagogischen Tagesstätte in Schaan 

Liechtenstein wird in einigen Jahren ein heil
pädagogisches Zentrum besitzen, das die Be
dürfnisse bei uns auf diesem Gebiet vollauf 
befriedigt. Diese erfreuliche Tatsache wurde 
besonders dadurch ermöglicht, weil die Ge
meinde Schaan einen hierfür geeigneten Bau
grund zur Verfügung stellte. 

Die Anzahl der in  Liechtenstein zu betreuen
den  geistig behinderten Kinder wird in  den 
nächsten Jahren auf etwa 180 ansteigen. Zur 
Zeit kann die Heilpädagogische Tagesstätte je
doch nur  32 Kinder aufnehmen. Der weitere 
Ausbau ist also dringend notwendig geworden. 
Die heilpädagogischen Aufgaben bei geistig Be
hinderten gliedern sich in verschiedene Stufen: 
In  einem Sonderkindergarten erfolgt die Früh
erfassung. Dann werden die Kinder aufgeteilt 
u n d  ihrem Bildungsgrad entsprechend weiter
gefördert: 
• eine Gruppe besucht die Sonderschule für 

schulisch bildungsfähige geistig Behinderte 
• eine zweite Gruppe die Sonderschule für 

praktisch bildungsfähige geistig Behinderte 

ganzen Landes von  weittragender Bedeutung 
sein kann. 

Für uns in  Liechtenstein bedeutet die Schwei
zer Abstimmung eine wichtige Vorentschei
dung. Sollte die Eidgenossenschaft morgen das 
Frauenstimmrecht einführen, so sind w i r  a b  
übermorgen Montag auch wirklich das  a l l e r 
l e t z t e  Land in Europa, das seinen Frauen 
das politische Mitspracherecht vorenthält. Es 
dauert  nur  noch wenige Stunden bis wir  wis
sen, ob uns dieses zweifelhafte Privileg zufällt 
und ob wir es am 28. Februar im positiven Sinn 
aus der  Welt  schaffen wollen. 

• ^ ü n d  eine dritte Gruppe, die gewöhnungs
fähigen Pflegebedürftigen, wird in den  Gren
zen ihrer Fähigkeiten gefördert und betreut. 

Währendem ein Teil der  Sonderschüler für 
schulisch Bildungsfähige später direkt ins Be
rufsleben geführt werden kann, ist das für den 
Rest dieser und für die anderen Gruppen nicht 
möglich. Diese Jugendlichen müssen eine An-
Iernwerkstätte besuchen können. Erst dann sind 
sie zum Teil fähig, in der offenen Wirtschaft zu 
arbeiten. Andernfalls sollten sie die Möglich
keit haben, in einer beschützenden Werkstätte 
eine ihren Möglichkeiten entsprechende, sinn
volle Arbeit ausüben zu können. Für  gewöh
nungsfähige Pflegebedürftige, die aufgrund ih
rer Fähigkeiten nicht in die Anlernwerkstätte 
aufgenommen werden können, muss ein Pflege
heim vorhanden sein, da diese Gruppe beinahe 
immer der Hilfe bedarf. 

Der Ausbau der Heilpädagogischen Tages
stätte zu einem heilpädagogischen Zentrum 
kann in  drei Stufen gegliedert werden: 

(Fortsetzung Seite 2) 

Am Donnerstagabend fand im Stadttheater St. Gallen die Premiere zur Oper «Carmen» von 
Georges Bizet statt. Unter den 800 Gästen des Gala-Abends befanden sich auch Seine Durch
laucht Fürst Franz Josef II. von Liechtenstein und Ihre Durchlaucht Fürstin Gina, die mit sehr 
grossem Beifall begrüsst und empfangen wurd en. Unsere Aufnahme zeigt das Fürstenpaar mit 
Regierungsrat Simon Frick (rechts vom Fürsten) während der Aufführung vom Donnerstag. 
Wir verweisen aüf unseren Beitrag auf Seite 3 der heutigen Ausgabe: «Liechtensteiner Tag» 
in St.Gallen. (Foto: Peter) 

KOMMENTAR 
Einfach «abstellen» 

Es ist heute kaum noch zu überprüfen, 
ob das «Liechtensteiner Vaterland» Im 
Juni 1969 (damals noch als engagiertes 
Oppositionsblatt) einem Irrtum aufsass 
oder mit Absicht falsche Zahlen addier
te, als es am 23. Juni 1969 an den Regie
rungschef die polemische Frage nach 
dem Verbleib von 5 Millionen Franken 
stellte («Wo sind die Millionen?») — 
«5 Millionen Franken beträgt der Unter
schied zwischen den Angaben des Re
gierungschefs im Landtag und den Zah
len im Rechenschaftsbericht», so lamen
tierte das VU-Organ und bezichtigte den 
damaligen Regierungschef im Zusam
menhang mit den Gesamteinnahmen der 
Gemeinden (zumindest) die Unwahrheit 
im Parlament gesagt zu haben. Tatsäch
lich hatte der Regierungschef die Ein
nahmen der Gemeinden aufgrund der 
11 Gemeinderechnungen addiert, wäh
rend das «Vaterland» anhand des staat
lichen Rechenschaftsberichtes lediglich 
jene Summen berücksichtigt hatte, die 
den Gemeinden vom Land zugeflossen 
waren. Auf eine entsprechende Entgeg
nung dieser Zweideutigkeiten meinte 
das VU-Organ damals (am 5. Juli 1969) 
sinngemäss: Man wird wohl noch fragen 
dürfen. — So leichtfertig geht man heu
te (unter umgekehrten Vorzeichen) nicht 
mehr um. Weil das «Liechtensteiner 
Volksblatt» in einer Reihe sehr kriti
scher Beiträge zu den seit einigen Mona
ten schwindsüchtig gewordenen Staats
finanzen Stellung bezog, wurde es zum 
bevorzugten Prügelknaben in der VU-
DelegiertenVersammlung vom 1. Februar 
in Gamprin. Mit juristischer Spitzfindig
keit sollte jetzt untersucht werden, ob 
man den unbequemen Beiträgen im 
«Volksblatt» nicht mit entsprechenden, 
gesetzlichen Massnahmen zu Leibe rük-
ken könnte. Das «Vaterland» («Wir 
avancierten zum Regierungsblatt») fin
det jetzt, dass unsere Zeitung «die Gren
ze der Toleranz überschritt». Weniger 
gewählt (aber dafür deutlicher) drückte 
sich ein VU-Delegierter aus, als er die 
rethorische Frage aufwarf, ob man denn 
diese Schreiberei im .«Volksblatt» nicht 
auf irgendeine Art einfach «abstellen» 
könnte. — Also harren wir denn im Zei
chen der «lebendigen Demokratie» der 
Dinge, die da auf uns zukommen wer
den. 
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